
Infoblatt: Neue Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

Verordnung Anmerkung KETTLER
1. Produktkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
• Eindeutige Identifikation des Produkts:
Jedes Produkt muss eine Modellnummer, Seriennummer oder ein anderes 
eindeutiges Identifikationsmerkmal tragen.
• Kontaktinformationen des Verantwortlichen:
Die Informationen zum Hersteller oder, falls außerhalb der EU hergestellt, zum 
Importeur oder Bevollmächtigten in der EU.
o Name
o Handelsname
o Anschrift (inkl. physischer Adresse, nicht nur einer Webseite)

Jeder Artikel von KETTLER hat eine eigene Modellnummer. Diese Modellnummer 
ist auf Kartons, Hangtags und Typenschild eines Artikels angebracht. Ein Muster 
eines Typenschilds finden Sie hier. Zusätzlich ist auf allen Artikeln die Hersteller- 
und die elektronische Adresse vermerkt.

2. Sicherheitsinformationen
• Warnhinweise und Anweisungen zur sicheren Nutzung:
o Klare und verständliche Gebrauchsanweisungen für die sichere Nutzung der 
Möbel.
o Informationen über potenzielle Gefahren (z. B. Kippgefahr bei Gartenmöbeln 
oder Materialien, die allergische Reaktionen auslösen könnten).
• Sprachliche Anforderungen:
Diese müssen in der Sprache des jeweiligen EU-Mitgliedsstaates verfügbar sein, in 
dem das Produkt verkauft wird.

Jedem Produkt liegt eine Bedienungs-/Aufbauanleitung, ein Pflegehinweis und ein 
Sicherheitshinweis bei. Diese Anleitungen und Hinweise umfassen in der Regel 21 
Sprachen. Bei allen Artikeln mindestens Deutsch, Englisch, Französisch, 
Niederländisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch.
Alle Informationen bieten wir über unsere Datenbank zum Download an. Klicken 
Sie hier:
https://kettler.filecamp.com/s/o/WOsFaT0YuoFQQRX6

3. Anforderungen für den Onlinehandel
• Produktbeschreibung:
o Detaillierte Beschreibung der Produkteigenschaften, einschließlich 
Abmessungen, Materialien und relevanter technischer Merkmale.
o Angaben zu Sicherheitsmerkmalen.
• Zugänglichkeit der Sicherheitsinformationen:
o Sicherheitsinformationen und Warnhinweise müssen vor dem Kauf online 
zugänglich sein.
• Bildmaterial:
o Bilder, die das Produkt und relevante Warnhinweise zeigen. Diese müssen der 
tatsächlichen Beschaffenheit des Produkts entsprechen.

Über unsere Bilddatenbank lassen sich Milieubilder, Freisteller sowie Detailbilder 
bequem downloaden. Zudem finden Sie hier die Artikelstammdatenliste, die alle 
relevanten Informationen und Daten je Artikel bereithält. Die 
Artikelstammdatenliste können Sie hier downloaden:
https://kettler.filecamp.com/s/o/WOsFaT0YuoFQQRX6

4. Informationspflichten gegenüber Behörden und Kunden
• Meldung unsicherer Produkte:
Wenn ein Produkt sich als unsicher herausstellt, sind Sie verpflichtet:
o Die zuständigen Marktüberwachungsbehörden unverzüglich zu informieren.
o Informationen bereitzustellen, wie das Risiko gemindert werden kann.
• Informationsweitergabe an Verbraucher:
o Kunden müssen leicht Zugriff auf Informationen erhalten, wie sie unsichere 
Produkte erkennen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Es sind interne Prozesse und Verfahrensanweisungen erstellt, die den Ablauf bei 
der Identifikation von unsicheren Produkten sicherstellt. 
Für alle Produkte liegt eine Gefährdungsanalyse vor. Diese wird auf Verlangen den 
Marktüberwachungsbehörden zur Verfügung gestellt.
Auch liegt für jedes Produkt eine technische Dokumentation vor, die Testberichte 
und/oder Zertifikate eines externen Testlabors enthält.

5. Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette
• Sie müssen sicherstellen, dass Sie die folgenden Informationen über einen 
Zeitraum von 10 Jahren nach Inverkehrbringen des Produkts aufbewahren:
o Name und Anschrift Ihrer Zulieferer.
o Name und Anschrift der Händler, die Ihre Produkte verkaufen.

Anhand der Artikel- und Seriennummer, kann jedes einzelne Produkt identifiziert 
und zurückverfolgt werden. Alle Informationen, die dazu nötig sind, sind in der 
Seriennummer verschlüsselt enthalten.

6. Pflichten bei Online-Marktplätzen
Wenn Ihre Produkte auf Online-Marktplätzen verkauft werden, müssen Sie:
• Sicherstellen, dass die bereitgestellten Informationen den Vorgaben der GPSR 
entsprechen.
• Die Marktplätze darüber informieren, wenn ein Produkt nicht den 
Sicherheitsanforderungen entspricht.

Bitte berücksichtigen Sie dies für alle Artikel des offenen Sortimentes von 
KETTLER.

Die neue Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR), die ab dem 13. Dezember 2024 in der EU gilt, bringt für Hersteller und Lieferanten wie Sie als 
Gartenmöbelhersteller spezifische Anforderungen mit sich. Diese Verordnung ersetzt die bisherige Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) und 
zielt darauf ab, die Sicherheit von Produkten auf dem EU-Markt zu gewährleisten, insbesondere im Onlinehandel.

Im Rahmen der neuen Verordnung müssen Sie folgende Informationen bereitstellen:

https://kettler.filecamp.com/s/o/WOsFaT0YuoFQQRX6
https://kettler.filecamp.com/s/o/WOsFaT0YuoFQQRX6

